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Ie Zum Universitätsorganisationsgesetz: 

Vorbemerkung: 

Grundsätzlich begrüßt der Assistentenverband jede Initiative 

zur organ isatorischen Verbesserung der österreichischen U ni­

versitäten u n d H ochschulen .  Im beson deren Fall der UOG - Novelle 

müssen aber Bedenken dagegen erhoben werden, d a ß  Inhalte die­

ser Novelle an die Öffentlichkeit gelangt sind, noch ehe die 

Institutionen und I nteressenverbän de davon Ken ntnis erhalten 

haben� 

Es wäre begrüßenswert und nur billig gewesen ,  ln diesem Fall 

die vielleicht unbeabsichtigte , jedenfalls aber unglückliche 

voreilige Information durch unverzügliche Mitte ilung der Ab­

sichten a n  die Betroffenen auszugleiche n.  

Was den Inhalt des E ntwurfs anlangt , so muß daran grun dsätzlich 

bemängelt werden , daß er weitgehend ausverhand�lte Komprom�sse 

in Detailfragen überhaupt n icht berücksichtigt; es sel nur an 

den Zusammen hang zwischen Bundesprofessorenkonferenz und Ausge­

staltung d er Rektorenkonferenz erin nert. 

I ns�es�mt han d elt es sich b�i diesem E ntwurf im Übrige n um 

einen Sthritt, der über eine "kleine Reform " des UO G weit 

hinausreicht. Er umfaßt organisa�orische un d stande�politische 

Fragen �o n  beträchtlichem Gewicht. Demgemäß war auc� die Frist 

für die Stellungnahme äußerst knapp bemessen. den n  die vor­

rangige Tätigkeit u niversitärer Funktionäre besteht n ach wie 

vor i n  :Forschung und Lehre. Was namentlich die organisato­

rischen Veränderungen b etrifft. so wird der Wunsch des Bundes­

ministers nach Stärkun g  d er Autonomie darin weniger erken nbar 

als jener n ach Stärkung der Managementqualität der u niversi­

tären Selbstverwaltung. Diesbezüglich muß aber zu b edenken 

gegeben werden. daß verstärktes Management auch die Ein bindung 

von Universitätsdirektionen und -bibliotheken erforderlich 

gemacht hätte und daß ferner Management und Führungsaufgaben 

durch Kollegialorgan e  nach organisationstheoretischen Gesichts­

punkten nicht i n  Einklang stehen. Die Tendenz ist daher als 

solche vielleicht zeitgemäß. a ber angesichts der bisherigen 

organisatorischen Zielsetzun gen keinesfalls durchgehend adäquat. 
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Nichtsdestoweniger wer d en verschiedene neue o d er verbesserte 

Gestaltungselemente d es Entwurfs durchaus begrüßt. 

1. § 2 Abs. 2 erster Satz läßt nicht klar erkennen ob unter 

besonderen Universitätseinrichtungen auch gemelnsame Einrich­

tungen gemäß § 56 UOG berücksichtigt sind. 

2. § 4 Abs. 5 zweiter Satz: Es ist zu prüfen, ob d er Begriff 

Gebarungsvorschlag nicht durch den budget technischen Begriff 

Gebarungsvoranschlag zu ersetzen ist. Es ist ferner zu beden­

ken, daß die Vorlage eines solchen in Folge der Ungewißhelt 

über die während des Fiskaljahres zufließenden Forschungsmittel 

nicht aussagekräftig seln muß . Änderung des Textes: vor dem 

Wort jederzeit ist diesem einzufügen. Es folgt ein weiterer 

Satz, nämlich: "die Einsichtnahme in die Gebarung d urch die Mit­

glieder der Instituts konferenz bleibt unberührt . "  

3. zu § 4 Abs. 7 k�in Einwand. 

4. zu § 6 kein Einwand .  

5. § 15 Abs. 9 erster Satz nach dem Wor� "Kollegialorga� ist 

e inz ufügen '�edo ch mit mindesten s einer P er so n ." 

6. In § 15 Abs. 13 Iit. e und f: kein Einwand .  

7 .  § 15 Abs. 14: Der Absatz 1 4  soll lauten: " Das Fakult�tskolle­

gium (Universitäts kollegium) kann mit Zweidr�t telmehrheit eine 

Generalkommission zur Bearbeitung aller dem Fakultätskollegium 

zustehenden Angelegenheiten, mit Ausnahme der Wahl d es. Dekans 

und seiner Vertreter, für die Dauer von höchstens zwei Studien­

jahren einsetzen. Auf A ntrag gemäß § 15 Abs. 1 kan n  die General­

kommission durch eine außerordentliche Fakultätssitzung mit 

Zweidrittelmehrheit vor Fristablauf außer Kraft gesetzt werden. 

Nach Ablauf der Frist ist jeweils ein e  n eue Beschlußfassung 

über die Einsetzung einer Generalkommission zulässig. Die Gene­

ralkommission kan n  mit einfacher Mehrheit einzeln e  Tagesord­

nungspunkte zur Behandlung a n  das Gesamtkollegium übertragen. 

.... , 

I 
i 

. . � 
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Über die Tätigkeit der Generalkommission ist einmal im Studien­

jahr im Gesamtkollegium zu berichten. Die Tagesordnung der 

Generalkommission geht allen Fakultätsmitgliedern zu. Die Be­

schickung der Generalkommission durch die Kurien erfolgt nach 

dem Verhältniswahlrecht. Ersatzleute sind namhaft zu machen." 

Kommentar: Durch den Textvorschlag werden die demokratische 

Formierung und Kontrolle sowie der Informationsfluß besser 

gewährleistet als im ursprünglichen Entwurf. 

Es erscheint n. b. sinnvoll für die Größe der Generalkommission 

eine Unter- und Obergrenze festzulegen ! 

8. Im Zusammenhang mit § 16 Abs. 1 und Abs. 5 wird in Überein­

stimmung mit dem Grundsatzprogramm des AV das passive Wahl­

recht für alle definitivgestellten Hochschullehrer urgiert ! 

9. § 16 Abs. 13: "Die Universitätswahlversammlung (das Fakul­

tätskollegium) kann . . .  " weiterer Text wie bisher. 

Kommentar : Es müssen die Paritäten zwischen den Kurien lm Wahl­

körper gewahrt �_sein ! 

10. § 23 Abs. 1 lit. b 71 la utet: "1. Universitätsassistenten 

(§ 40) : Sie stehen in einem der Universität zugeordneten Dienst­

verhältnis zum Bund, was sie zur Benützung der personellen 

und sachlichen Ausstattung der Universität für die Forschungs­

und Lehrtätigkeit im Rahmen ihrer Dienstpflichten berechtigt� 

Kommentar: Der Assistentenverband bekennt sich zur Übernahme 

von selbständiger Lehrtätigkeit durch alle Hochschullehrer. 

Der vorliegende Textentwurf in § 23 Abs. 1, lit. b Zl ist 

aber deshalb nicht akzeptabel, weil die Einbindung der Uni­

versitätsassistenten in den Lehrbetrieb der vorausgehenden 

Klärung dienst- und besoldungsrechtlicher Fragen bedarf. Der 

erste Satz der Gesetzesstelle ist übrigens dahingehend um­

formuliert worden, daß dem Assistenten auch die Inanspruch­

nahme personeller S ekretariatsdienste möglich wird. 

11. Zu § 23 Abs. 1 lit. b Z 3, a a  kein Einwand. 
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12. In § 23 Abs. 3 Z 3 Iit . a hat zu la uten: "P ersonen, die 

in einem Dienstverhältnis zum Bund stehen und in wissenschaft ­

licher Tätigkeit Verwendung finden bzw . Funktionen im Lehrbe­

trieb a usüben. " 

Kommentar: Für wissenschaftliche Beamte mit A - Q ualifikation 

ist die u rsprüngliche Formulierung nicht sachgerecht u nd dis­

krlminierend . 

13. § 23 Abs. 5 letzter Satz muß lauten: "Der Universitätsein­

richt ung, der die Planstelle z ugewiesen ist , sowie ihrem Leiter 

sind vor der Ausschreibung Gelegenheit zur Stellu ngnahme zum 

beabsichtigten Ausschreibungste xt zu geben. " 

Kommentar: Die internationale Ausschreibung von Planstellen 

sollte nicht (allein) nach Maßgabe der Finanzierbar keit, son­

dern immer auch aus sachlichen Erwägungen (Rekr u tieru ng q uali­

fizierter Bewerber) erfolgen. 

Z udem sollten die Rechte der Instituts konferenz gewahrt bleiben. 

14. Zu § 25 Abs_ 5 kein Einwand. 

15. § 26 Abs. 2 letzter Satz �uß lauten: "Wer die Wahl z u m  Mit­

glied einer Berufungskommission angenommen hat, darf sich um 

die gegenständliche Planstelle nicht bewerben. " 

Kommentar: Dadurch wird den Intentionen des Gesetzgebers besser 

Rechnung getragen. 

16. § 26 Abs. 3 la utet: "ln die Berufungskommission sind zu 

entsenden: 

a) Vertreter der Universitätsprofessoren des betreffenden 

Faches, nahe verwandter oder wenigstens dem Fach nahestehender 

Fächer. 

b) Vertreter der in § 63 Abs. 1 unter lit. b z usammengefaßten 

P er"sonengruppe des betreffenden Faches, nahe verwandter oder 

wenigstens dem Fach nahestehender Fächer. Unter diesen Ver-

tretern m u ß  sich wenigstens eine Person mit Lehrbefu gnis 

(venia docendi) befinden. " 

c )  wie bisher. 

r. l 
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" (4) (Verfassungsbestimmung) Wenn an der Universität entsprechend 

qualifizierte Personen gemäß lit. a und lit . b nicht oder nicht 

in genügender Anzahl zur Verfügung stehen , so sind Angehörige 

einer anderen in - oder ausländischen Universität beizuziehen . 

Jeder Angehörige einer inländischen Universität ist verpflichtet, 
elner Entsendung in eine Ber ufungs kommission Folge zu leisten , 

es sei denn, es liegen triftige Gründe vor , die es dem Betreffen ­

den unmöglich machen oder unzumutbar erscheinen lassen, in 

die Ber ufungs kommission einz�treten. Unter Vertretern eines 
Faches sind Universitätsprofessoren, Universitätsdozenten , 
Universitätsassistenten , wissenschaftliche Beamte und Universi­

tätsle ktoren zu verstehen. " 

Kommentar: Ziel der Neuregelung sei - so die Erlä uteru ngen -

eine Steiger ung der "Objektivität und Qualität der Entschei­

dung ". Abgesehen davon, daß der damit verbunde�e Vorwurf man­

gelnder Sachlich k eit in der überwiegenden Zahl der bisherigen 

Verfahren unz utreffend ist, wird durch die Bestellu ng auswär­

tiger Kommissionsmitglieder der Entscheidungsvorgang in keiner 

Weise "objek ti�er ". Wie die bisherigen Erfahr ungen mit aus­

wärtigen Kommissionsmitgliedern zeigen, nehmen diese in den 

meisten Fällen n u r  an wenigen Sitzungen eines Verfahrens teil 

und begnügen sich meist mit der Teilnahme an der "Schlussitzu ng ". 

Einziger "Gewinn" einer Entsendung auswärtiger Kommissionsmit­

glieder sind letztlich eine Verfahrensverzöger u ng sowie zusätz­

liche Kosten. Die Vorstellung, durch Bestellung a uswärtiger 

Kommissionsmitglieder würden die Schlagworte " O bjektivität", 

"lnterriationalität" in die Praxis umgesetzt, ist a u f  dem Hinter­

grund der bisherigen Erfahrungen unrealist�sch. Gegen eine 

verpflichtende Entsendung spricht - abgesehen von den bisherigen 

Erfahr ungen - a u ch folgende Überlegung: Die Ber u f u ngs kommission 

hat keineswegs n u r  die wissenschaftliche Qualifikation des Be­

werbers z u  prüfen, vielmehr ist ein wesentlicher Teil ihrer 

Entscheidungsfindu ng die Prüfung der Bewerber im Hinblic k auf 

das jeweilige kon k rete Anforderungsprofil der Universitätsein­

richtung - ein Aspekt, z u  dem ein auswärtiges Mitglied natur­

gemäß wenig beitragen k ann. 

Überdies ist die Definition dessen, was unter Vertretern eines 

Faches z u  verstehen ist, nicht erst beim Habilitationsverfahren, 

sondern schon beim Ber ufungsverfahren aufz unehmen. 
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17. In § 27 Abs. 1 ist als letzter Satz anzufügen: "Der Aus­

schreibungste xt ist dem zuständigen Kollegialorgan zur Kenntnis 

zu bringen . "  

18. Kommentar z u  § 28 Abs. 1 bis 3: Den Hochsch ullehrern ist 

namentlich in Anbetracht von Abs . 1 Gelegenheit zu geben sich 

Managementfähigkeiten anzueignen. Dies kann beisp ielsweise 

durch K urse an der Verwaltungsakademie erfolgen . 

19. In § 28 Abs. 5 erste Zei le ist das Wort "s pätestens" zu strei ­

chen. Dem Paragraphen sind folgende dre i Sätze anzuf�gen : "Der 

B undesm inister für Wissenschaft und Forschung hat unverzüglich 

in Berufungsverhandlu ngen einzutreten. Erfolgt nach einem Jahr 

ke ine Ber ufung, so i st p ies dem zuständigen Kollegi alorgan 

gegenüber z u  begründen. Nach erfolgter Ber ufung ist der Terna­

vorschlag bekanntzumachen. " 

Kommentar: Verzögerungen liegen nicht immer alle in i m  u niversi­

tären Bereich, was e ine gewisse Selbstbindung des B undesmini­

sters zweckmäß�g ersche inen läßt. D ie Veröffentlich u ng des 

jewe iligen Ternavorschlags erscheint - u ngeachtet gewisser 

Nachteile - deshalb zweckmäßig, weil Nom inier ungen a u f  eine 

Berufungsliste für die Hochschullehrer seit jeher e in beson­

derer Nachwei s  i hrer Q ualifikation sind, dei mangels Dok umen­

tation aber b isher nicht geltend gemacht werden kann. 

20. In § 30 Abs. 1 ist der Str ichpunkt in der Mitte der 1 1. Zeile 

zu str�ichen und fortzusetzen �nsbesondere durch Abhaltung 

von Pflichtlehrveranstaltungen." Weiterer Text wie b isher. 

Kommentar: Die Formulierung des Absatzes bisher ist viel zu 

kompliziert. 

2 1. § 30 Abs. 3 erster Satz beginnt wie folgt: "Kommt der Ordent­

liche Univers itätsprofessor se iner lehrverpflichtu ng fallweise 

oder durch einen längeren Zeitraum nicht nach, so hat der be­

treffende Inst itutsvorstand (dessen Vertreter) und in weiterer 

Folge der Dekan (der Rektor) das Erforderliche für die D urch­

führung der betreffenden lehrveranstaltungen z u  veranlassen 

und allenfalls notwendige Anträge an das zuständige Kollegial-

- - , 
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organ z u  stellen. " 

Kommentar: Erst diese Formulier ung legitimiert den Instit uts­

vorstand (Dienststellenleiter) zu Kontrollrnaßnahmen. 

22. § 33 Abs. 1 letzter Satz kein Einwand. 

23. Gr undsätzliche Bemerkung zu den § 33 Abs. 4 und 5: Die 

Einsetzung von Gastprofessoren gemäß Abs . 4 erscheint wissen­

schaftspolitisch nicht abwegig, aber in der gegenständlichen 

Form nicht implementierbar. Vor allem fehlen Festlegung von 

Zweck und Pflichten. In jedem Fall wäre der Kreis der in Frage 

kommenden Kandidaten dadurch zu erweitern , daß in Abs. 1 des 

P aragraphen das W ort "anderen" (gemeint ist Fak ultät, Universität) 

zu streichen ist . 

Änderungsvorschläge : 

A b s. 4: "1 n Ein z elf ä 11 e n k ö n n en G ast pro fes s 0 ren a u c h vom B und e s _ 

minister für Wissenschaft und Forschung für mindestens ein 

und höchstens vier Semester bestellt werden. Das Einvernehmen 

mit einer eins�hlägigen Fakultät (Universität) ist herzustellen. 

Rechte und Pflichten des Gastprofessors werden in einem Sonder­

vertrag festgelegt. Mit der Bestellung ist der Gastprofessor 

einer bestimmten Fak ultät (Universität) zuzuordnen. Abs. 2 

ist anzuwenden. "  

Der "Gastprofessor" gemäß § 3 3  Abs. 5 m u ß  in der vorgeschlage­

n en Form abgelehnt werden , wofür folgende Gründe maßgeblich 

sind: 

Ähnlich wie § 2 3  Abs. 3 eIn von uns vehement abgelehnter Ver­

such Oienst - u nd Besoldungsrecht unter Umgehu ng von Verhandlun­

gen mit den Organisationen der Standesvertretu ng über das Organi­

sationsrecht z u  regeln. Wir bedauern dies um so mehr, da wir 

sowohl dem Institu t  des Gastprofessors, aber auch des "Pro­

fessors auf Zeit" sowie der Einführung einer P robezeit für 

ordentliche Universitätsprofessoren offen gegenüber stehen. 

A ufgrund des u ngeschick ten Vorgehens des Bundesministeriu ms 

für Wissenschaft u nd Forschung sind wir jedoch gezwu ngen die-

sen Absatz eben so wie die Änderu ngen in § 23 Abs. 1 lit. b Zl 

abzulehnen. 
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24. kein Kommentar. 

25. § 34 ist vor dem let z t e n S atz zu erg ä n zen: "d i e Ern e n nun g 

zum Honorarprofessor hat sinngemäß nach den Anforderungen einer 

Habilitation zu erfolgen . "  

Komment ar: Honorarprofessoren erlangen Recht e, die einem Habili­

tierten vollkommen entsprechen und sollten dies nur bei ent­

sprechendem Qualifikationsnachweis- erreichen, da ansonsten 

die Habilitation gefordert oder in Erwägung gezogen werden 

könnte. 

26. § 35 Abs. 1 kein Einwand. 

27. § 35 Abs. 2 kein Einwand. 

28. § 35 Abs. 4: Der Absatz ist W Ie folgt zu verändern bzw . 

zu ergänzen " (Veifassungsbestimmung) ": Im ersten Satz ist der 

Begriff " Fakultät (der nicht in Fakultäten gegliederten Uni­

versität) " dur�� den - Begriff " Kollegialorgan" zu ersetzen! 

Kommentar: Es muß möglich sein, sich auch über int erdiszipli­

näre Fächer zu habilitieren; der Bezug auf die Fakultät etc. 

enthielt die Gefahr , daß dies infolge " Unzuständigkeit" ver­

hindert wird. Dementsprechend sind interuniversitäre (inter­

fakultäre) Zentren aufzuwerten. 

Im vorletzten Satz ist nach Universitätsassistenten einzufügen 

"wissenschaftliche Mitarbeiter ". Der letzte Satz hat zu lauten: 

"§ 26 Abs. - 3, 4 und 5 gelten sinngemäß. " 

29. § 36 Abs. 1 kein Kommentar. 

30. § 36 Abs. 1 letzter Satz kein Einwand. 

31. § 36 Abs. 3 lit. c: Der Halbsatz " die wissenschaftliche 

Beherrschung des Habilitationsfaches und " ist zu streichen. 

Kommentar: Angesichts der Ausdifferenzierung der Fachgebiete 

und der Forderung nach breitem Überblickswissen kann wissen­

schaftliche Beherrschung sich nur auf die Methoden beziehen, 

was in Folge lit. a redundant ist. Oie Fähigkeit zur F örderung 
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schließt Kenntnisse im gesamten Fachbere ich ein. Der zwe ite 

Absatz von li t. c hat zu lauten: liEs sind zwei von einander 

unabhängige Gutachten von zwei der Kommission angehörenden 

habilitierten Univers itätslehrern einzuholen; e i nes der Gut­

achten kann jedoch auch von e inem anderen in - oder ausländischen 

W issenschafter eingeholt werden . D ie sonst igen w issenschaft­

lichen Arbeiten sind zu berücksicht igen. Dem Hab il itat i onswer ­

ber steht es frei, . . .  " (Rest wie bisher) . 

Kommentar: Der Assistentenverband begrüßt die E i nsicht, daß 

die in § 36 Abs. 7, vorletzter Satz, hervorgehobene wissen­

schaftl iche Tätigkeit im Ausland für die Qualifikation eines 

Bewerbers Gewicht hat/weist aber erstens darauf hin, daß die 

Nennung dieses Kriteriums an der betreffenden Stelle unsyste­

matisch ist und darüber hinaus nur dienstrechtliche Relevanz 

besitzt, aber für die Frage der Beherrschung e i nes Faches und 

dessen methodische Durchdringung unmaßgeblich ist. 

32. § 36 Abs. 4: "Im dritten Abschnitt des Habil itationsver­

fahrens sinddi�- didaktischen Fähi�keiten des Bewerbers zu 

beurteilen. Zu d iesem Zwec�können zwei Stellungnahmen von 

Mitgliedern der Kommission herangezogen werden; kann der Be­

werber keine für eine Beurteilung . . .  " (Text wie bisher ) .  

Kommentar: Erstens können Gutachten zu didakt ischen Fäh igke iten 

wohl nur von ausgewiesenen Fachleuten abgegeben werden, die 

aber in der Regel der Kommission nicht angehören werden. 

Zweiten� erfolgt durch die nunmehrige Formulierung ke ine Ein­

schränkung des Kreises der Beweismittel. 

33. § 36 Abs. 5 lautet: " Der vierte Abschnitt besteht aus elnem 

einle itenden Vortrag d�s Habilitationswerbers und ausgehend 

vom Gegenstand der Hab ilitat ionsschrift ein Gespräch über das 

Habilitationsfach. F ür die Beurteilung sind weniger die Einzel­

kenntnisse des Bewerbers entscheidend, als die methodische 

Beherrschung und wissenschaftliche Durchdringung des Habili­

tat ionsfaches. Alle Mitglieder der Habilitationskommission 

haben dem Vortrag und Gespräch beizuwohnen, jedoch macht die 

Abwesenheit einzelner Mitglieder den vierten Abschnitt nicht 
I 

'-"�'�" 'C" C ," ' '" . c,'�"'".�,,��""'" ""'_'''''''''''''''��S _"""",,,_"';���:,,,,,,,",,,,,,,,,,�,�.,,�c",".''''''''. j 
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ungültig . Vortrag und Gespräch sind öffentlich; § 24 Abs. 6 

des Allgeme inen Hochschul- Studiengesetzes gilt s inngemäß . An 

der D iskussion dürfen s i ch neben den Mitgliedern der Hab ilita­

tionskomm ission Univers itätslehrer, Mitarbe iter i m  Lehrbetrieb, 

sonstige M itarbe iter i m  w issenschaftl ichen Betr i eb sow ie ordent­

liche Hörer der betreffenden Fachrichtung, auf Beschluß der 

Habilitationskommission auch Absolventen der betreffenden Fach­

richtung beteiligen." 

Kommentar: Erstens stellt e in Kolloquium eine unnötige Verschär­

fung des Verfahrens dar. Zweitens kann in der ursprüngl ich 

vorgesehenen Form die Zwecksetzung einer von der Hab ilitations­

schrift, und damit dem eigentlichen Forschungsschwerpunkt des 

Bewerbers ausgehenden, Erörterung des Hab ilitat i onsfaches nicht 

Rechnung getragen werden. Die Umreihung der Sätze folgt dem 

Sinn der Aussagen besser als vorher. 

34. § 36 Abs. 7: D ieser wird um die Zeilen 1 2  b i s  1 6  zw ischen 

"wobei überdies . . . . . . zu berücksicht igen sind" gestr ichen. 

Kommentar: Die �rläuterung z0 d iesem Vorschla� f indet sich 

bei Punkt 3 1 . An dieser Ste�le jedoch sind zusätzl iche Krite­

rien der Beurte ilung, die vorher nicht genannt worden sind, 

fehl am Platz. 

3 5. § 37 Abs. 1 kein Einwand. 

36. § 3 7  Abs. 2 lautet: "Richtet sich die Berufung des Bewerbers 

gegen die Abweisung wegen negat iver Beurte ilung e i ner im zweiten, 

dr itten oder vierten Abschnitt des Habil itat ionsverfahrens 

zu prüfenden Leistung, so ist das Habilitat ionsverfahren von 

e I ner besonderen Habi l i tat ionskommission neu durchzuführen, 

wobe i nur ab jenem Abschn itt neu durchzuführen i st, der Gegen­

stand der negat iven Beurte ilung war. D ie besondere Habilita­

tionskommission ist vom obersten Kollegialorgan nach Maßgabe 

von § 35 Abs. 4 e inzusetzen. Die Mitglieder der Kommission 

werden vom obersten Kollegialorgan aufgrund von Vorschlägen 

der Kur ien der Bundeshochschullehrerkonferenz f ü r  die Vertre-

ter der Universitätsprofessoren und der in § 63 Abs. 1 lit. b 

genannten Personengruppe sowie von der Österre ichischen Hoch -
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schülerschaft für die Vertreter der Studierenden bestellt ." 

Weiterer Text W Ie bisher. 

"(Verfassungsbestimmung) § 26 Abs . 4 ist sinngemäß anzuwenden." 

Kommentar: Oie Akademie der Wissenschaften ist von der Zusammen­

setzung her kein geeignetes Drgan, um Angehörige verschiedener 

Kurien namhaft zu machen. Sollte es nicht im Rahmen dieses 

Gesetzes zu einer Einführung der Bundeshochschullehrerkonfe­

renz kommen, so wären Vertreter der Professoren von der Akademie 

der Wissenschaften vorzuschlagen , Vertreter der Personen ge-

mäß § 63 usw . von der Bundeskonferenz des wissenschaftlichen 

Personals . Oie Verfassungsbestimmung ist entsprechend dem frü­

heren Vorschlag nachgebildet und damit wesentlich vereinfacht. 

Der vorliegende E n t wurf trifft keine Regelung für den Fall, 

daß sich die Berufung sowohl gegen Verfahrensmängel als auch 

gegen materielle Fehlentscheidung richtet! 

37. Gegen § 37 Abs. 3 besteht kein Einwarrd. 

38. § 38 Abs. �·lit. a: Kommentar: Es fällt auf, daß "im Zusammen­

hang mit der Personengruppe Bundeslehrer und Vertragslehrer 

der an früherer Stelle des UOG verwendete Begriff "Unterrichts­

befugnis" oder auch "Unterric�tsauftrag" nicht mehr aufscheint. 

Dieser wäre daher an geeigneter Stelle zu streichen. 

39. § 38 Abs. 2 zweiter Satz: �ie Universitätseinrichtung und 
deren Leiter sind vor Erstellung des Besetzungsvorschlages 
zu hören. " 

Kommentar: Auch den Kurien, die in die Institutskonferenz einge­

bunden sind, muß Ge�enheit zu einer Stellungnahme gegeben 

werden. 

40. Kein Kommentar zu § 38 Abs. 3, Entfall des zweiten Satzes. 

4 1. § 38 neuer Abs. 8: "Der Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung kann unter Wahrung der Zielsetzunge n  gemäß § 1 
Universitäts- Organisationsgesetz die Zahl der gemäß Abs. 4 

zu erteilenden nicht remunerierten Lehraufträge . . .  " (weiterer 

Text wie bisher) . 
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42. § 39 Abs. 2 kein Einwand. 

43. § 40 Abs. 2: Nach dem Doppelpunkt erster Satz ist einzufügen: 

"diese hat vor der Antragsteilung die Universitätseinrichtung 

der die betreffende Planstelle zugewiesen ist, sowie deren 

Leiter anzuhören. " 

44. Zu der Streichung der Absätze 4 und 5 von § 40 kein Einwand. 

45. § 41 Abs. 2: Es ist am Ende des Absatzes folgender Satz 

einz0füg�n: "Für die weitere Behandlun� der dienstlichen Ob­

liegenheiten gilt das Beamtendienstrechtsgesetz. " 

Kommentar: Das Universitäts- Organisationsgesetz ist elne Hand­

habe auch für nicht juristisch geschulte Personen und sollte 

daher so benutzerfreundlich wie möglich sein! 

46. § 4 2  Abs. 1 bis 3 kein Einwand. 

47. Gegen den h4nzugefügten Satz § 42 Abs. 4 kei n  Einwand . 

48. § 43 lautet: "Fachlich qualifizierten Personen können zur 

Abhaltung bestimmter Lehrverans�altungen remunerierte Lehrauf­

träge auf bestimmte Zeit erteilt werden . Dle Erteilung erfolgt 

auf Antrag des zuständigen Kollegialorgans d urch den Bundes­

minister für Wissenschaft und Forschung unter W ahrung des § 1 

Universitäts - Organisationsgesetz." Weiterer Text wie bisher. 

Kommentar: Erstens werden bestimmte Lektoren erst zu U niversi­

tätslehrern, indem sie einen Lehrauftrag erhalten, sodaß ein 

allgemeinerer Begriff zu wählen ist als Universitätslehrer. 

Zweitens sind schon an früherer Stelle Unterrichtsaufträge 

nicht mehr genannt worden und müssen daher konsequenterweise 

auch an dieser Stelle gestrichen werden. Drittens ist eine 

Vergabe von Lehraufträgen davon abhängig , daß die allgemeinen 

Zielsetzungen der U niversitätsorganisation erfüllt werden ,  

was durch den entsprechen den Zusatz eingebracht wird. 

49. § 44 Abs. 2 z weiter Satz hat zu lauten: " Vor der A ntrag­

steilung sind die U niversitätseinrichtung der die Planstelle 
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zugewiesen ist, SOWle deren Leiter zu hören. " Weiterer Text 

wie bisher. 

50. § 45 zweiter Absatz zweiter Satz muß lauten:"Vor der Antrag­

ste Ilung sind die Universitätseinrichtung der die Planstelle 

zugewiesen ist, sowie deren Leiter zu hören. " Weiterer Text 

wie bisher . 

51. § 49 Ab s. 2 1 i t. b: 0 er B e g r i f f " U  nt e r r ich t sau f t r ä g e" ist 

in Anbetracht des früher Gesagten auch hier zu streichen. 

52. § 51 Abs. 2 lit. f: Der Begriff "lnstitutspersonar ist nicht 

ganz klar. 

Neu 52. a) § 53 Z 1 ist zu ergänzen um lit . g: Oie Erstattung 

von Vorschlägen gemäß § 49 Abs. 2 Z b. 

53. Zu den Änderungen in § 64 Abs. 3 lit. w kein Kommentar. 

54. Zu § 64 Abs. 3 lit. x kein Einwand . 

55. § 7 3  Abs. 3 lit. r Kommentar: Es ist nicht ganz einsichtig 

und auch etwas inkonsequent/wenn Kontrollinstanzen nicht durch­

gängig alle Universitätseinrichtungen betreffen/sondern nur 

auf manchen Stufen installiert werden. 

56. § 83 Abs. 2 kein Einwand. 

57. § 83 Abs. 3 die Hinzufügung kein Einwand. 

58. § 86 Abs. 1 kein Einwand. 

59. § 93a :  Kommentar: Erstens sollten sich auch Fakultäten 

unmittelbar an Zentren beteiligen können. Zweitens bringt die 

Unterscheidung von zwei Typen (forschungsintensive sowie for­

schungs- und lehrintensive) Paritätsprobleme im Zusammenhang 

mit der Mitbestimmung mit sich. Drittens fehlt ein klarer Hin­

weis darauf , wer jeweils Errichter eines Zentrums ist. 
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Absatz 5 hat zu lauten: " Oem Kuratorium gehören an: 

a) Rektoren (wie bisher) 

b) je ein (e) Vertreter (in) der Ordentlichen oder Außerordent­

lichen Universitätsprofessoren (innen) der am Zentrum betei­

ligten Universitäten. 

(c) wie bisher) 

(d) Wle bisher) 

e) je ein (e) Vertreter (in) der Dienststellenausschüsse bzw. 

entsprechende Vertrauensleute. 

f) der Leiter des Zentrums sowie der Verwaltungsleiter des 

Zentrums als ständige Auskunftspersonen." 

Absatz 5 letzter Absatz erster Satz im Wort" Personengruppen" 

ist der Wortteil" Gruppen" wegen begrifflicher Inkorrektheit 

zu streichen. 

Absatz 7 letzter Absatz erster Satz muß sinngemäß heißen : " Oie 

Zahl der in lit. d und e genannten Vertreter beträgt jeweils 

die Hälfte der dem Zentrum angehörenden Vertreter von Univer­

sitätsprofessoren. " Und weiter"die Entsendung der Vertreter 

gemäß lit. d erfolgt aufgrund von Wahl�ersammlungen an den 

entsendenden Universitäten, Die Vertreter gemäß lit. c werden 

in einer Wahlversammlung gewählt , die vom Leiter des Zentrums 

einberufen und geleitet wird." In diesem Zusammenhang ist im 

§ 19 Abs. 3 unter den aufgezählten Agenden die Einberufung 

und Durchführung von Wahlen zwecks Entsendung in interuniver­

sitäre Zentrumskollegien aufzunehmen! § 9 3a Abs. 7 letzter 

Absatz ist schließlich zu ergänzen um folgende Klarstellung: 

"0 ie Abte il ung sI ei ter sind jen er Gru ppe zu z urechn en, de r sie 

angehören. " 

Kommentar: Durch die vorgeschlagenen Veränderungen wird die 

Entsendung entsprechend den Verhältnissen der entsendepden 

Organe besser geregelt und eindeutige Zurechnungen erreicht. 

60. § 95 erster Absatz sechste Zeile ist einzufügen nach "Ent­

w i c k 1 u n g von Uni ver si t ä t e n'�"i n t e run i ver s i t ä r e Zen t ren." 0 er B e­

griff�ach internationalen Standards" ist zu erset zen durch 

mittels einschlägiger V erfahren. 

Kommentar: Auch universitäre Zentren sollen dieser Form der 

Überprüfung unterworfen sein. Wesentlicher erscheint jedoch, 

, i 
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daß der Begriff �nternationale Standards" unklar ist, daß es 

aber durchaus Verfahren zur Leistungskontrolle gibt, die einer 

entsprechenden Adaptierung bedürfen. Insgesamt erscheint die 

Be z ei c h nun g "L eis tun g s beg u ta c h tun g" mi ß ver s t ä n d I ich: sie tri f f t 

nämlich nur dann die Absicht korrekt , wenn lediglich das Ergebnis 

der Tätigkeit zu begutachten ist. Es gilt nicht, wenn das Er­

gebnis im Verhältnis zu den eingesetzten Mitteln begutachtet 

werden soll; in diesem Falle bietet sich die Bezeichnung als 

"Effizienzüberprüfung " an. 

61. § 10 6 Abs. 1 und 2: Kommentar: Die Einrichtung der Bundes­

konferenz bleibt nur dann aufrecht wenn keine Bundeshochschul­

lehrerkonferenz für beide Kurien eingeführt wird. In jedem 

Fall ist Abs. 2 zu modifizieren. Der zweite Satz von Abs. 2 

muß lauten: " Diese Vertreter sind von einer Versammlung der 

Vertreter der in Fakultäten und Senaten genannten Personen­

gruppen gemäß § 50 Abs. 3 lit. b an der jeweiligen Universität 

bzw. Hochschule künstlerischer Richtung für eine Funktionsperi­

ode von zwei Jahren zu wählen. Diese Wahlversammlung ist vom 

Vorsitzenden der Universitätswahlkommissionen einzuberufen 

und zu leiten. Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu 

wählen, das im Falle der zeitweiligen Verhinderung des M it­

glieds das Mitglied in der Bundeskonferenz vertritt und das 

im Falle des dauernden Ausscheidens des Mitglieds an dessen 

Stelle als Mitglied in die Bundes konferenz nachrückt. 

§ 16 Abs. 9 gilt für Mitglieder des Präsidiums sinngemäß ! 

62. § 106 Abs. 4 kein Kommentar. 

63. § 10 6 Abs. 5 kein Kommentar. 

64. Zu § 10 6a: Es ist schon vor geraumer Zeit und noch vor 

der Aufnahme der Arbeit an der UOG- Novelle ein Kompromiß zwi­

schen Professorenverband und Assistentenverband ausverhan delt 

worden, der eine " Neutralisierung" der Rektoren konferenz vor­

sah, wen n  es zur Einsetzung einer Bundesprofessorenkonferenz 

kommen sollte. Dieser Kompromiß hätte die Beiziehun g  von Ver­

tretern der anderen Kurien bzw. der beiden Bund es konferenzen 

in die, mit dieser Vorgangsweise in ein e  "Universitätenkon­

ferenz" umgewandelte Rektorenkonferenz bedeutet. 
. " 

;":�:a.��}-:c�"· .��":_�,,,,��,���,\�!, . .>-�� �;"'_" ".;..J • • • J'; •. _.;._ • .; .... �.-,.;.;·,,:���1���� .... ·· ��.;·��"..e�,.��'-ri6#ttJtW·#;y,�-�'·:·fOii·4t�j·�.\..1Il·:...,� .. ����,J 
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Ferner steht in diesem Zusammenhang auch die unter Punkt 8 

oben urgierte Ausweitung des passiven Wahlrechts zur De­

batte. 

Nur am Rande sei vermerkt, daß unter den gegebenen Umständen 

auch die sonstigen Bediensteten konsequenter weise Anspruch 

auf elne eigene Bundeskonferenz erheben könnten. 

Die im Entwurf vorgeschlagenen Regelungen der § 106, 106a und 

107 sind jedenfalls im Licht der obigen Ausführungen unkazep­

tabel und in dieser Situation wird ein konsensfähiger Ausweg 

nur darin gesehen, den nachfolgenden Vorschlag einzubringen: 

Der XVI. Abschnitt lauleL: 

"Oniversitäts- und ßnchschulkon[erenz 

§ 106. ( 1 )  Zurn Zweck der Koordination und UnterstüLzung der T:it.igkp. iL der 

Vertreter in deli akademiscHen KollegialorgaI/en winl eine UniversiLäLs- und 

Hochschulkonferenz im folgenden kurz Univer-silälskon[ei-enz genaIllll, 

gehildet. Ihre Rechlsfähigkeit ri.{:htet sich nach § 2 Abs. 2 lH. a uTld c. 

(2) Der Universitätskonferenz gehör-en aI/: 

(a) je ein Verlr-eter der UuiversitäLs- Hlld lIochscllulprofessor-en jeder 

U niversität und Hochschule küustlerischer Richtung 

(b) je ein Vertreter der in § 50 Alls. 3 liL. b geI/almten Per'slInp.ngr-uppen 

jeder Universität lltld Hochschule künstlerischer Richtung 

(c) je ein Vertreter eier Studierenden jeder Uuiversilät. 11 ml lIochsc\nlle 

künstlerischer Richtung 

(d) zwei Vertreter der sonsUgp.n Bedienslelen 

Die unter (a) gen:llllltell Mitglieder sind von einer Versammlung der 

Uuiversitäts- bzw. Hochschulpro[essoren der jeweiligen Universitäl hzw. 

Hochschule kÜllstlerischer Richluug für' eine FunkliuTisperiude VUlI zwei Jahren 

ZII wällJen. Dj,e lIuler (h) genarmlell Hitg1ieiler- sind VUlI p.iner vum 

Vorsitzenden der Wahlkunmüssiun (§ 19 Abs. 4) einzuherufenden und zu 

leilelldell Versamrnllllig der HHglieder des Fakultätsko11egünlls gemäß § 63 

Aus. lil.. b aller Fakultäten (Milglieder des Univer-sität.skulleg iurns gemäß 

§ 7fJ Aus. 1 1it. e, (11l1U g) der' jeweiligetl Universität uzw� Itochsdllllf! 

kiirtst.1erischp.r Ricillullg allS ihrer Hitle für eine Funktiollsperiude von zwei 

Jrlhren zu wählell. Die 1II1te.' (c) genalml.en Mitglieder sin d  vorn zuständigen 

Organ der gesetzlichen VertreluTlg der Studierenden an der jeweiligen 

Universi täl bzw. Hochsehule künslledscher Ricltt.uTlt; (ilt e iJle 

fUllktionsperiode von zwei Jahren zu entsenden. Dle unter (d) genallJlt.en 

HHglieder sind vom Ze.lt.raJ:iu�sc1Il1ß der sonstigen Bedienstelen nir' eine 

Fuuktiunsperiude vun zwei Jahren zu enlsendeu. 

F'iir jedes Hi tglied jst ein Er-satzmilglied zu wählen Iu:w. zu entsewlell, das 

im Falle der zei tweiligeTl Verhinderung des MitgLi edes das MitgLied in der 
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IJn.iVf�n,;jlätskoTlfereTlz ver-t.ritt. IIl1d das im Falle des dallerllclelt Allsschejdells 

des Hill';liedes all dessen Stelle als HltgUed in die UlIlversität.skollfereTl7. 

nrlchr·iickt.. Rektoren. Frae( Pro) rektor'ell, Dekiine uTld Prafd Pro )dpkalle so\.' i e 

AUleillJlIgsleiler all HochschuleIl kiinsLlerischer R.ichlullg ulld deren 

Sl.el1vprln�l.er diir'fell eier I1l1iversil.äl.skon[erellz nicltl iillgeltiirell. Flir die 

Hitglieder der Ulliversj.t.ät.sku!lfen�lIz gilL § 1 6  Alls. '3 sillllgemiiß. 

() Oie l!lliver·siUil.sl<()IIfp.r!�lIz I.·.'�hll einen Vorsilzelldell \Il1d his zu flillf 

Stellverlret.er für eille FUllktj oJlsperj.ode von zwei Jahren. Sie ueschließl 

ferner eilte Geschäflsordnullg, die der Genehmigung des Bundesministers für 

W issellscha f l ulld FtH'sdlllllg heda r f. § 1 5  Abs. 1 his 8, 10 lind 1 1' ge 1t.en 

sinngemäß. § 1 5  Aus. 7 iSl dalJie so anzuwenden, daß höchst.ens zehn 

Kommission gleichzeitig eillgericht.el werden dürfen. 

(4) Der Universität.skonferenz obliegt neben den in Abs.l 

AII(gaueJI cl ie ErstellllTlg VOll GlIlachtell lind die Erst.attung von 

genannten 

Vorschlägen 

iiber alle Gegenstände des Universitäts- und Hochschulwesens; hiezu zählen 

allch d'ie ATlgelegenheit.ell der RUTlsthochschulen I1J1!I der Akaclemi.e der bildell!len 

Kiillst.e. Ihr obliegL ferner die Beratung und Erstatlllng von Gutac.hLen über 

d i ej eu j gen vom BUtl!lesminist.er fiir Wissellschaft UJld 

F'orschllllg bezeichnet. werden. ENtwürfe von Gesetzen und Verordnungen einer 
--

Zentralstelle des BUlIdes, die Angelegenheit.en des UniversjUil.s- \I ml 

Hochschnlwesens .JJnm.ltlelbar heriihrell, sind der Universitätskollferelll zur 

Erstattung e inp.s Glltacht.ells ülIlI!rhalh a"gelT1essell!�r Fr·ist. 7.1l/.1d.e i I.en. 

Schließlich obliegt der Ulliversltätskollferenl die Beralung ·der Mi t.glieder 

dp.r F'akull.ätskollegien, der Akademiscllp.n Senal.f� 1II111 der 

Universitätskollegien in AUsühung ihrer Funktion." 

RAg, riilJdulJg : /):1.S J Agi l.ime n(�r:h t der Uni ve rs j Ui Ls- Ulul I!()cl1sc:lw 1 p ro ressure/l 

auf eil/e 1111.An�ssellsvertre/.ul1g sull I/iclll t."je im Vurschlag dAS 

ßUlldesministers fiir Wissensc:!,a.[t uud forschUlIg vorgesehen durch die 

Einrich tul1g einer BU/J(!espro[essurenkul1[erenz, sundern durch Aufliisullg der 

de rze j t IJes t ehelIdeIl Bwulesku/l[ ereTiz des wisseIJsclli3 [LU chen und 

küns t Je rischen Pe rSOI1,"i Is und Errich t uug eine r Uni versi Uitskonfe reJlz 

erreicht werdelI, .in der aJ Te Gruppen der lllliversiUil.sallgeltiirigAlI vert re t.ell 

sind. W,'ihre1/(l die Eil/richl1lT1g eil/er ßl1TuJespro[c$soreIJklm[erenz und die 

gleicbzei lige ßci beh,ll t.,mg der ßundcskonferenz des wisseIJschatt.J ichen und 

künstlerischen Personals mehrere Nachtei Je hiii te (Verstärkung' der Tendenz 

zur klei thill k ri Lisi f�rt.el1 lJIul hekl,3g t.eu Grllppel1UlIiversi Uit; zus,:itz li cI,er 

Verw,]T L /J1/gS;Wfwi311d; zus,3lz 1 iche Kos ten VOll mil1des teils 3.5 Mi llionen 

Schilling jiihrliclli in der Verg;wgenl1eit zu T:1.ge getret.elle Ineffiziel1z), 

hiil.te die F.illrjc:htuug der lJrliversiUiiskullfenmz zu den gellallnlen 

Na.chtei 1 eil komplemenUire Vorteile (SUirkung der gesamt ulli versi Uirell 

Veral1t""urlul1g geg1müber der Vert.retung vn Gruppeninteressen; w',"ihrullg der 

ParitäteJl; keill zlJslü zJ i c1Jer t'erwa.ltulIgsau[w']1/di lIur gerillge HelH-kl1SI.ell). 
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Die W,1hl der Nitglieder lf,f!m;:iß Alls. 2 lit. !J aus dem Kreis der 

"M.iI_lelb;JUvertrel_f-.'r" iT/ deli FaklJIUitskCJllegiell so11 siel/erslellen, da.ß 

die.c;e Ni I.gl leder ,111 ihlell jewei 1 igell Universi to'itell h7.IA'. /luchse/wIelJ in das 

IIlliversi Uire gescheIwl1 eill/je!)(/1J(}en sind. 

65. S 107 .l\bs. Jaulel: 

" () Die Rektu l l-'n der U!liVf�rsitälp.n uml der i\kademie der bildelldf�!I Küllsle 

sowie dj(� Reklorell der- KIIIIsthuch::;chulell versammeltl s.ich weni�sletls ejwllrJ.l ill 

jedem Sl udj eflj ahr zur gemeinsamen ßeralung. Der Va rsi lzp.llde der 

Rekl.ar-ellkllnfer-ellz i�t fiir die Dauer VOll zwei St.udienjahren zu wi-ihlen. § 16 

Alls. 9 gilt sinngemäß. Die Rechtsfähigkeit der Rektorenkollfererlz richtet 

sich nach § 2 Aus. 2 lil. a lind c." 

BegrülIdung: Die Tatsache, daß Tlur mehr die Rektoren seilJst, llicllt aber illre 

Stellvertreter, Mitglieder der Rektnrenkol/ferellz sind. hH.t zwei 

wesentliche '.tort.eile (Senkullg der Kost.en; die Niellt.-Abwesenheit des 

Stellvettreters des Rektors ist für die Besorgullg der umf,1I1greicl/f>T/ 

laufenden Gesch,jfLe ries Rektors fÖnJerlicJIJ. 
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11. Zum Allgemeinen Hochschulstudiengesetz : 

1. § 17 Abs. 7: Kommentar: Der vorliegende Vorschlag ist zwar 

den Intentionen nach nicht unbrauchbar, jedoch viel zu weit­

gehend. Erfahrungsgemäß streuen die Vorkenntnisse der Studie­

renden jeweils derart stark, daß Angaben über den durchschnitt­

lichen Zeitaufwand bestenfalls geeignet sind, das Arbeitsklima 

in den Lehrveranstaltungen selbst zu belasten. 

2. § 18 Abs. 9: Kommentar: Wenn im Entwurf von "Zuschüssen 

des anderen Rechtsträgers" gesprochen wird, so ist dadurch 

nicht gewährleistet, daß �s zu beträchtlichen Kostenüberwäl­

zungen auf den Bund kommen kann. Die Regelung der finanziellen 

Gestion muß verbindlichen Charakter haben. 

3. K ein E i n,w a nd . 

4. In § 26 Abs_, 4 ist n • • •  bei Bedarf auf Antrag des Präses 

der Prüfungskommission .. . �' ersat zlos zu streichen! 

Kommentar: Es kommt immer wieder vor, daß die monokratischen 

Präsides ihre Position da zu benutzen, mit ihrer Vorschlags­

politik " Sanktionen" und "Gratifikationen" im Hinblick auf 

ihre persönliche 'Einschät zung von wissenschaftlicher Qualifi­

kation au�zudrücken; das wird durch die vorgeschlagene Verän­

derung unterbunden. 

5. Die Regelung des vorgeschlagenen § 40a erscheinen in der 

vorliegenden Form noch nicht ausgereift. Nach Einschät zung 

des Assistentenverbandes überwiegen dabei derzeit die Risiken 

die Vorteile. 

Es wird angeregt, die gesamte Materie der außeruniversitären 

wissenschaftlichen Forschungs - und Bildungseinrichtungen in 

einem eigenen Bundesgesetz zu regeln. 
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111. Zum Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr- und Prü­

fungstätigkeiten: 

Kommentar: Es ist bedauerlich und wäre nur billig gewesen, 

im Zuge dieser Novelle auch die Ausdehnung der Bezugsberechti­

gung von Prüfungsgeld auf die Vertragsassistenten vorzunehmen; 

diese Gruppe leistet ja den sonstigen Universitätslehrern 

gleichwertige Arbeit. 
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IV. Zum Kunsthochschulorganisationsgesetz: 

Der Österr. Assistentenverband begrüßt grundsät zlich jede Ver­

besserung der Drganisationsvorschriften von Kunsthochschulen; 

darüberhinaus wird aber dringendst eine prinzipielle Neurege­

lung des gesamten Drganisationsrechtes (KHDG und KHD) gefor­

dert. In diesem Zusammenhang wird auf die diesbe zügliche Ini­

tiative des Assistentenverbandes vom 29. 9.198 9  mit einem Mo­

tivenbericht und einer Punktuation der wesentlichsten Änderungs­

bereiche (siehe 8eilage) verwiesen. 

Stellungnahme zum gegenständlichen Novellierungsvorschlag 

1) Grundsät zliches 

- die Erweiterung der Teilrechtsfähigkeit auf Klassen und Hoch­

schulbibliotheken wird begrüßt 

- die Möglichkeit der eigenverantwortlichen Abhaltung, besser: 

Leitung von Lehrveranstaltungen (siehe § 38 KHStG) wird unter 

der zwingenden Vor�ussetzung der Verhandlung und Lösung der 

gehaltsrechtlichen Situation begrüßt; weiters sollte ln je­

dem Fall die "auf die Lehrveranstaltung be zogene und durch 

sie begrenzte Le�rbefugnis" (in Analogie zu den Entwürfen 

des UOG und des AOG) festgeschrieben und die Art der Betrau­

ung mit eigenverantwortlichen Lehrveranstaltungen geklärt 

werden. 

- die Kontigentierung von Lehraufträgen erscheint allenfalls 

für Wahl- und Freifächer denkbar, da an Kunsthochschulen 

der überwiegende Anteil der Pflichtlehrveranstaltungen und 

der Betreuung der Studierenden in den Meisterklassen der zeit 

mangels ausreichender Planstellen durch Lehraufträge" abge­

deckt wird 

- bezüglich der Gastprofessoren entsprechen die vorgeschlagenen 

Regelungen in keiner Weise den in sie gesetzten Erwartungen 

und auch nicht der seitens des BMWF in der Öffentlichkeit 

dargestellten Möglichkeit eines "Professors auf Zeit". Eine 

Verbesserung erscheint ausschließlich die studien- und organi­

sationsrechtliche Gleichstellung von klassenleitenden Gast­

professoren mit den ordentlichen Hochschulprofessoren. 
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Folgende Forderungen werden erhoben: 

• exakte legistische Differenzierung in Bezug auf Bestellung 

( Berufung) , Aufgaben und Pflichten zwischen: 

* " erweiternden " Gast professoren ( Erweiterung des Lehran­

gebotes) 

* " klassen - und lehrkanzelleitenden" Gast professoren 

• Schaffung von tatsächlichen, zeitlich begrenzten Plan�tellen 

für " Professoren auf Zeit " ( befristete Planstellen für 

klassen- und lehrkanzelleitende Gast professoren) 

• falls die Schaffung von befristeten Planstellen derzeit 

nicht möglich ist, wird für klassen- und lehrkanzelleiten­

de Gastprofessoren eine Regelung durch Sonderverträge ( in 

Analogie zu den Vorschlägen des Assistentenverbandes be­

treffend den Bereich " Gastprofe�soren" im UOG) vorgeschla­

gen 

- die Verlängerung der Fristen bei Berufungsverfahren zur Be­

setzung der Planstelle eines ordentlichen Hochschulprofessors 

wird begrüßt 

- ebenso begrüB,t wird die Zusammenarbeit mit and'eren Rechts­

trägern im Bereich der Hochschulkurse und -lehrgänge 

- gefordert wird die Verankerung der Bundeskonferenz des Wlssen­

schaftlichen und künstlerischen Personals der Österreichischen 

Universitäten und Kunsthochschulen auch im KHOG ( als dem für 

Kunsthochschulen zuständigem Organisationsrecht) gemäß den 

Regelungen im UOG 

2) Stellungnahme im Detail 

- �u_§_9 _A�s� � �i!f�r_3 

es sollte lauten: 

" Hochschulassistenten: Sie stehen in einem der Hochschule 

zugeordenten Dienstverhältnis zum Bund und sind mit der Mit­

arbeit in einer Klasse ( §  33) oder einem Institut ( §  35) 

bei der Erfüllung der dort anfallenden Aufgaben betraut. 

Sie haben das Recht zur Benützung von Einrichtungen der Hoch­

schule ( personelle und sachliche Ausstattung) für wissenschaft­

liche, künstlerisch-wissenschaftliche und künstlerische Ar­

beiten. Wenn sie zur v erantwortlichen Mitwirkung bei Lehr­

veranstaltungen herangezogen oder mit der Leitung bestimmter 

•• • . •  ""': ':"��f;' ,�··,"",.�� ... ·�·>-",··.,.v" 
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Lehrveranstaltungen betraut werden, besitzen Sle eine auf 

diese Mitwirkung bzw. diese Lehrveranstaltung bezogene und 

durch sie begrenzte Lehrbefugnis. " 

- !u_§_9_A�s� ! ii!f�r_5_u�d_ §_1� �b!. _5_e�s!e� �atz 

es sollte gemäß den grundsätzlichen Bemerkungen eine völlig 

neue Textierung vorgenommen werden 

- zu § 12 Abs. 5 zweiter bis fünfter Satz 
--------------------

es sollte lauten: 

"Die Bestimmungen des § 11 Abs. 2 lit. a Z 3 und 4 SOWle 

lit. b und c sind sinngemäß anzuwenden. " Der gesamte weitere 

Text ist ersatzlos zu streichen. 

- !u_§_2! !it. j 

es sollte lauten: 

" j) die Bestellung von Gastprofessoren gem�ß . . .  ( "erweit�rnden " 

Gastprofessoren) und die Erstattung . . .  " 

16/SN-263/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)26 von 31

www.parlament.gv.at



• 

- 24 -

V .  Zum Akademieorga nisationsgesetz : 

Der Österr. Assistentenverband nimmt zur vorliegenden Novel­

lierung des AOG wie folgt Stellung und erlaubt sich darüber­

hinaus folgendes anzumerken: 

1 )  Grundsätzliche St ellungnahme 

* Ungeachtet der in der Novelle vorgesehenen Änderungen des 

AOG bleibt als Zielvorstellung nach wie vor eine weitestge­

hende Annäherung der Organisationsvorschr lften " der Akademie 

der bildenden Künste an das UOG bestehen. 

* Weiters wird die Verankerung der Bundeskont erenz des wissen­

schaftlichen und künstlerischen Personals an österrelchischen 

Universitäten und Kunsthochschulen auch im AOG (als dem zu­

ständigen Organisationsrecht) gemäß UOG gefordert . 

* Anstelle " Abhaltung von Lehrveranstaltungen " sollte gem. 

§ 38 KHSt G generell der Begriff " Leitung von Lehrveranstal­

tungen " verwendet werden.' (Dies betrifft nicht den Meister­

schulunterricht sondern nur die ausgewiesenen P flichtlehrveran­

staltungen) ( Diesbezüglich zu ändern sind: § 7 Zif. 2 lit. a: 

a) , § 7 Zif. 2 lit . c :  aa l und § 21) 

* Grundsätzlich sollte die Führung einer 2. Stimme ( §  2 9  ( 1 »  

nur bei Stimmübertragung, aber keinesfalls bei Doppelfunk­

tion zulässig sein ( §  3 1  (3»  

2) Stellungnahme im Detail 

* � .!6_ (.! )  
Die Formulierung: . . .  " auf bestimmte Zeit " sollte gemäß 

UOG mit der Dauer der Bestellung ( 1  - 10 Semester) fest­

gelegt werden. 

* � .!.6_ (�) 
Ist im Hinblick auf die Bestimmungen des KHS tG ( S tudien­

kommission- S tudienplan) ersatzlos zu streichen. 

, , 

�" "-"" " "�+' _'A'.:��",.",,,,-,,,",_ ::"'"4.'<';:"" *;":'@',,.,.��;i;o\,,�"�:�,,,,';"':,,,,�,,,,,,,,;,;,.;.,;;;,,,,,�,,�."'iI'��l#':M"I;'W';��";iI'<;,"�"i<'i�J 
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* � .!.B_ (1 ) 
Ist aus Gleichheitsgründen im Verweis auf die § §  5 2  ( 1 )  

und 1 4  ( 9 )  AO G abzulehnen. 

* � 1.8_ (3)  
Vorschlag zur Textänderung: 2 .  Satz: Das A ka demiek olleg ium 

hat unter besonderer Berüc ksichtigung der Fachrichtung 

des Habilitationswerbers eine Habilitations kommission ein­

zusetzen , die die Lehrbefug rris als Hochschuldozent ver­

leiht. 

* § 1.9_ (�)  
Die Fra g � der Regelung der Gutachter im 3.  Abschnitt des 

Habilverfahrens (Prüfung der dida ktischen Fähig keiten) 

ist nicht durchdacht. Die Frage der Beurteilung der dida k ­

tischen Fähi g keiten ist sowohl im Falle des Vorlieg ens 

ausreichender Unterlagen , als auch bei d er Beurteilung 

durch eine Lehrveranstaltung g leich zu regeln . (Gutachten 

- Gutachter) 

* � 2 7  (2) 

Die Formulierung " Klasse" entspricht nicht dem AO G und 

ist durch " Meisterschule" zu ersetzen. 

* � ll_ (l)  
Ist unter Verweis auf § 2 9  ( 1) AO G aus Gründen unzuläss i ger 

Stimmen kummulierung abzulehnen. 
;� 

* .. � �3_ (1.) 
2. Satz : Sie dienen der wissenschaftlichen ( künstlerisch ­

wissenschaftlichen) Lehre und Forschung,  soweit diese in 

den Aufgabenbereich der A kademie gehören und vertreten 

ein wissenschaftliches ( künstlerisch-wissenschaftliches) 

Fach i n  sei nem ... 

* � �6_ (3)  
Statt des eingeschränkten Begriffes " Se kretariatstätig ­

keit" sollte der Begriff " Verwaltungstäti g k eite n " verwe n ­

det werden .  
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BEILAGE 

KHOG - RE: FORM 

Eine Initiative des Österreich ischen Assistent enverbandes 

1 .  Beschluß des  Präsi diums des Österreichischen A s sistenten­

verbandes in seiner Sit zung vom 29. 9 . 19 89 : 

" Das Prä sidium des Österreichischen Assistentenverbandes 

fordert mit Nach druck , eine grun d l eg ende Erneuerung des 

Kun s t hoch schul - Organisations geset z es und der Kun s t hochschul ­

ordnun� im Sinne des UOG in Angriff z u  ne hmen . "  

2 .  Mät ivenberich t  

Das K uns t hoc h s c h u 1 -0 r g a n i s.a t ion s g e set z ( K H 0 G ,  8 G 8 L. N r. 54 

aus 19 70) und die Kunst hochschulordnüng (KHO , 8 G8 L .  Nr. 70 

aus 19 7 1) st ellen die derzeit ältesten Organisat i on svor­

schriften der Österreichischen Universitäten und Kun s t hoch­

schulen dar : Die beiden nahezu 20 Ja h re al ten Geset z e  be­

s timmen · die Organisation ur d die Struktur von 5 der 6 ÖS�Br ­

reichis chen Kunst h rrch sch ulen; die . Akade�ie der bi l denden 

KGnste in W ien bes �t z t  ein e i genes Organisat ion s geset z 

( A G-G ,  8 GE L .  Nr . 25 aus 19 8 8) . _ 

Das Spektrum der Kunst hochschulen war In der fast 2 Ja hr­

z e h �ten dauernden Gü ltigkeit des Organisationsrecht es einem 

steten Wandel unterworfen , der in den angesp rochenen Geset zen 

nicht oder nur in unz ureichender Weise Berücksichtigung 

findet : 

aus gehend von einer Veränderung des Kunstver s t ändnis s e s  

fanden neue Ric htu� gen Eingang in die Kunst h ochschulen , 

WIe z . 8. die 8 �reiche Visuelle Med iengestaltung , F ilm­

und Videotechnik, e xperimentelles Gestalten , Computer­

graphik. 

- der gesamte wissenschaft liche Bereich wurde durch die 

Schaffung von neuen Lehrkanzeln und I nstituten wesent lich 

erweitert und deckt teilweise Bereiche ab, die an den 

Österreichischen Universitäten in d er g leich en Studien-

richtung nicht existieren. Al s ein Beispiel dafür sei 

die Lehrkanzel für Geschichte und T heorie der Architektur 

an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien genannt; 

, j 
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e i ne ähnl iche E inr ichtung fehlt an den Arch itekturfakul ­

täten der Univers itäten Ö sterreich s . 

- durch den enormen Fortschritt in der Bearbe itung und Tech ­

nologie der Materialien wurde die ges amte prax isbezogene 

Lehre auf eine neue Bas i s  gestellt . D ie Arbe it in den 

Werkstätten, d ie künstlerlsche , prakt i sche aber auch tech ­

nisch -w i s senscha ftliche A s pekte mit jewe ils unter sch ied­

licher Gew ichtung je nach Art der Werks tätte bes it�t, 

stellt einen unverz ichtbaren Bestandte il der Lehre - an 

Kun s thoch schulen dar. Die Werkstätte als E inrichtung an 

Kun sthochschulen i st allerd ings im derze it igen- Organi sa-

t i o nsrecht - im Gegensatz zum wesentl ich jüngeren Ku�st­

hoch s chul - Studienge setz { KH StG, BGBL. Nr . 18 7 aus 1 98 3) 

wo d ie Werkstättenarbe it in § 20 angef ührt wird - nicht 

vorhanden. 

Aus d i es en Gründen, d ie �e ineswegs Anspruch auf Vollständ i g ­

keit erheben , ers cheipt eine grundlege nde E rneuerung des 

Orga� i sat �onsrechtes der Kunsth och schulen - im Sinne de s - UOG 

al s unabdingbar-� 

3 .  Pu�ktuat i on der we s entl ich sten Änderung s bere iche 

- Grundsätze und Aufgaben der Kunsthochschulen sind derzeit 

nur im KH StG f ormul iert �nd s ollten auch im Organ i sati bns­

recht verankert sein . 

die Wahl und die Funkt i ons peri ode des Rektors s owie selne 

Vertretung s ollte den Regelungen an Uni versitäten ent­

spreche n . 

- d ie Lehrkinzei n  s ind ent s prechend �hrer � unkt i on als künst­

ler i s �h -wissenschaftl iche und � i ssenschaftl iche Studien ­

und F orschungse inrichtungen neu zu def i n i eren ( derz eit 

s ind Lehrkanzern gemäß � der Kunsthochschulordnung § 1 4  

Abs .  2 etwas abwertend als " . . .  Klassen, die die Unter­

we isung in einem anderen Fach in se inem gan�en Umfang . . .  " 

bezeichnet ) . 

- die Werkstätten s ind al s Studiene inrichtung entsprechend 

zu f i x i eren . 

- Le istungsanre i ze für s og .  " M ittelbauangeh ör ige "  sollten 

c z a LEX "e SOd A :i .. 
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in das O rganisationsrecht Eingang finden: 

• Habilitationsmöglichkeit ( im A O G  vorhanden ! )  

• Planstellen für ao . P rofessoren im Sin n e  des UOG 

• Übernahme von l eistungsfu nktionen für Institute gemäß 

KHOG 

- die Zusammensetz u ng der Kollegialorgane sollte an dIe 

Regelungen an Universitäten mit Fak ultätsglieder u ng an ge­

pa ßt we rden_ 

A uch d iese Punktuation er h e b t  ke i n eswegs den A n � pr uc h  der 

Vollständigkeit , weitere i�tere�sante P unkte wären die 

S tellung des �ektora�sdirektors sowie die B u dgethoheit. 

4. Vor qangsweise 

Der Öste r reichische Assistentenverband fordert nochmals 

im Sinne des Beschlusses aus dem P räsid i um v om 2 9 . 9 . 1 9 8 9  - -

die Neu reg e I u ng �es O rgan ü ;  at ionsre cht es der K u-n st hoch­

sch ulen und schlägt _hiez -u die Bildung ein e r  A rbe_itsgr uppe 

u nter Beizieh u ng aller betroffe�en Hochsch u len u nd der dort 

- ve rtretenen G r uppen vor. 

: F 

·· . :;. 1  i 
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